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Kleine Anfrage 1549 
 
des Abgeordneten Jochen Ott   SPD 
 
 
Lärmschutz an der A 3 auf dem Gebiet der Stadt Troisdorf 
 
Im Zuge des Baus eines Parkplatzes mit WC-Anlage für 50 LKW und 30 PKW an der A 3 im 
Sülztal (Stadt Lohmar, in der Höhe der L 84) wird zum Schutz des Parkplatzes eine 
Lärmschutzwand zwischen Autobahn und Parkplatz errichtet. Auf der gegenüberliegenden 
Seite der Autobahn befinden sich in unmittelbarer Nähe mehrere Wohnhäuser, die sich auf 
dem Gebiet der Stadt Troisdorf befinden und bereits vor deren Bau im Jahre 1936 bestanden. 
Im Lärmaktionsplan der Stadt Troisdorf – Konfliktbereich Nr. 5 – wird die Überschreitung der 
Lärmsanierungswerte dokumentiert. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Trifft es zu, dass im Zuge des Parkplatz-Neubaus auf der Lohmarer Seite nicht nur eine 

Lärmschutzwand zum Schutz der Parkplatznutzer gebaut wird, sondern auch eine 
zusätzliche Wand zum Schutz der Anwohner der Straße Euelen? 

 
2. Warum lehnt die Landesregierung demgegenüber den Bau einer Lärmschutzwand auf 

der Troisdorfer Seite zum Schutz der Anwohner der Sülzbachstraße und der 
Flughafenstraße  ab, obwohl diese näher an der Autobahn liegen als die Anwohner auf 
der Lohmarer Seite? 

 
3. Wie unterscheiden sich die Lärmwerte, die ursächlich für den Bau der Lärmschutzwand 

zum Schutz der Lohmarer Siedlung Pützrath waren, von denen auf der gegenüber 
liegenden bewohnten Troisdorfer Seite? 

 
4. Trifft es zu, dass Anträge von Eigentümern der Troisdorfer Seite auf passiven Lärmschutz 

(Fenster) ebenfalls abgelehnt worden sind? 
 
5. Welche konkreten Möglichkeiten haben diese Anlieger, bei denen die 

Lärmsanierungswerte überschritten werden, auf Verbesserung des Lärmschutzes?  
 
 
 
Jochen Ott 


